
Anlage 2 

Fahrtenbuch Deckblatt Fahrtenbuch 

Hersteller: Fahrzeugtyp und Modell: Erstzulassung: 

Fahrzeughalter/Dienststelle
(evtl. Dienststellenstempel)

Amtliches Kennzeichen: Nutzungszeitraum (Monat/Jahr) 

Fahrzeugführer (Name):

1. Das Fahrtenbuch ist auf allen Fahrten mit den Fahrzeugdokumenten mitzuführen.
2. Im Fahrtenbuch sind alle Fahrten täglich einzeln nachzuweisen.
3. Das Fahrtenbuch ist am Monatsende durch den Kraftfahrer bzw. den für den Kraftfahrzeugbetrieb verantwortlichen Mitarbeiter abzuschließen. 



Nachweisseiten Fahrtenbuch

Datum Abfahrt 
Uhrzeit 

Zweck der Fahrt und Fahrtteilnehmer Fahrtstrecke 
von über nach 

Ankunft
Uhrzeit 

1 2 3 4 5

Übertrag: 

1. Spalten 1 bis 7 sind durch alle Berufskraftfahrer u. Selbstfahrer auszufüllen.
2. Spalten 8 bis 12 sind durch alle Berufskraftfahrer bzw. Nutzungsberechtigten auszufüllen.
3. Spalten 13 bis 17 sind durch alle Berufskraftfahrer u. Selbstfahrer auszufüllen. 



Fahrleistung 
km-Stand Ankunft Gefahrene km 

Arbeitsschicht
Beginn/Ende 

Private Nutzung von DKfz (in km) 
Whg.-Arbeitsst. m. F. Whg.-Arbeitsst. o. F. allgem. Privatf. m. F. allgem. Privatf. o. F. 

Tanken/Öl 
Liter EUR 

Name Fahrer 
In Druckschrift 

Unterschrift Unterschrift
Fahrgast 

Bemerkungen
(z. B. Autowäsche, ...) 

6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  
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____________________________________________________ ______________________________________

Rückseite Fahrtenbuch 

Monatsabschluss Monat: Jahr: 

Kilometerstand 

Monatsende:

Monatsanfang: 

gefahrene 
Kilometer: 

Betriebsstoffverbrauch 

Kraftstoff 
in Liter/EUR 

Motoröl
in Liter/EUR 

Wäsche
in EUR 

Gesamt
im Monat / / 

Ø
Auf 100 km 

Private Nutzung DKfz

Kilometer Wohnung - Arbeitsstätte m. F.

Kilometer Wohnung - Arbeitsstätte o. F.

Kilometer allgemeine Privatfahrten m. F.

Kilometer allgemeine Privatfahrten o. F.

Abgeschlossen: Geprüft: 

Datum, Name des Kraftfahrers, des Einsatzleiters für Selbstfahrer Datum, Name des verantwortlichen Mitarbeiters 




